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Amtsgericht Erfurt VR163001 Pflegeberatung & 
Enlastungsleistung

Was wir innerhalb der Entlas-
tungsleistung tun können:

Die Angebote werden auf den Hilfesuchen-
den abgestimmt und können folgende In-
halte haben:

• haushaltsnahe Dienstleistungen wie       
   Raum- und Wäschepflege
 
• Zubereitung von Speisen

• Einkaufshilfe

• Unterstützung beim Schriftverkehr

• Arztbegleitung

• Begleitung zu Behörden

• Spaziergänge

• Freizeitangebote

• Gespräche

• Vorlesen

• u.v.m.



Was ist Pflegeberatung?

Im Fokus steht die allgemeine und indi-
viduelle Beratung und Betreuung zu den 
Möglichkeiten Pflegeanspruch zu erhe-
ben.

Wer gehört zur Zielgruppe?

Alle Menschen die durch ihre gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen einen 
Unterstützungsbedarf haben, um best-
möglich am Leben teilhaben zu kön-
nen. 

Was tun wir innerhalb der 
Beratung?

Wir geben: 
• einen Überblick über verschiedene 
Modelle der Pflegegradfinanzierung,  
(Pflegegeld oder Kombileistungen)

• einen Überblick über Pflegeeinrichtun-
gen und

• Informationen zu den entsprechenden 
Leistungen und bei Bedarf Unterstüt-
zung bei der Antragstellung

Was sind Entlastungsleistungen 
gemäß §45SGBXI

• ambulante Leistungen, die dem Erkrank-
ten die zeitweise Entlastung bzw. Unter-
stützung bietet, die zur Regeneration not-
wendig ist

• durch qualifizierte Genesungs- und All-
tagsbegleiter umgesetzt

Zielgruppe

Sie richten sich an pflegebedürftige Men-
schen, mit einer psychischen Erkrankung 
vor und nach Klinikaufenthalt. 

Ziel ist die Fähigkeit der Selbstversorgung 
wieder zu erlangen, sodass eine Enlastung 
nicht mehr notwendig ist. Den Betroffenen 
soll damit der Verbleib in der eigenen Woh-
nung ermöglicht werden.

Gut zu wissen:

Wenn Sie sich für eine Pflegeberatung in-
teressieren, aber unsicher sind, ob Sie An-
spruchsberechtigt sind, melden Sie sich 
gerne. Wir helfen auch in diesem Fall. Ihr 
Ansprechpartner Herr Fraaß steht Ihnen 
gerne zu Verfügung. 

1.Es besteht keine Pflicht für die Einbin-
dung eines Pflegedienstes, wenn man 
einen Pflegegrad beantragt oder einen 
Pflegegrad hat

2.Ein Pflegegrad muss dem Arbeitgeber 
nicht zwingend gemeldet werden

3.Die Erstberatung ist immer kostenfrei

Gut zu wissen:


